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Bebauungsplan Maßstab 1:500

Stadt Hamm
Gemarkung Hamm
Flur 33

Übersichtsplan Maßstab 1:5.000

0.0

Bebauungsplan Nr. 01.012
- Santa-Monica-Platz -

3. Änderung
Diese Satzung der Stadt Hamm vom __.__.____ ist am Tage der ortsüblichen 
Bekanntmachung ohne Durchführung des Genehmigungsverfahrens
gem. § 10 (2) und (3) BauGB am __.__.____ in Kraft getreten.

Rechtsgrundlagen:

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - 
Westfalen (GO) vom 14. Juli 1994 (GV.NW S. 666/SGV. 
NW 2023) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) i.V.m. der Verordnung über die bauliche Nutzung 
der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) 
vom 26. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) - jeweils in der 
gegenwärtig geltenden Fassung -

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbauordnung 2018 - 
BauO NRW 2018) vom 03. August 2018 (GV. NRW. 
Ausgabe 2018 Nr. 19  S. 441 bis 458) - in der 
gegenwärtig geltenden Fassung -

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl.I S.58) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -

   Die Planunterlage (Stand: 10.2019) entspricht den
   Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.
   Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist 
   geometrisch eindeutig.

   Hamm, 

   Städt. Vermessungsdirektor
_____________________________________________

   Für den Entwurf:

   Hamm, 

   Stadtbaurat

   Ltd. Städt. Baudirektor

   Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Dieser Bebauungsplan besteht aus einem Blatt 
   Zeichnung.

   Hamm, 
   Der Oberbürgermeister
   i.A.

   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat gemäß § 2 (1) BauGB 
   am 21.05.2019 die Aufstellung dieses Bebauungs-
   planes der Innenentwicklung (§ 13a) beschlossen. 
   Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
   erfolgte am 11.04.2020.

   Hamm, 
   Der Oberbürgermeister
   i.A.

   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß
   § 3 (1) BauGB hat als Besprechungsmöglichkeit 
   bei der Verwaltung vom 20.04.2020 bis
   einschließlich 04.05.2020 stattgefunden.

   Hamm, 
   Der Oberbürgermeister
   i.A.

   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat die gemäß § 3 (2) BauGB
   erforderliche öffentliche Auslegung dieses 
   Bebauungsplanes mit der Begründung vom 14.05.2020
   am 23.06.2020 beschlossen.

   Hamm, 
   Der Oberbürgermeister
   i.A.

   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Dieser Bebauungsplan hat mit der Begründung vom 
   __________ gemäß § 3 (2) BauGB nach erfolgter 
   Bekanntmachung am __________ in der Zeit vom 
   __________ bis einschließlich _________ öffentlich 
   ausgelegen.
  
   Hamm, 
   Der Oberbürgermeister
   i.A.

   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat gemäß § 10 BauGB 
   diesen Bebauungsplan mit der Begründung vom
   __________ am __________ als Satzung
   beschlossen.

   Hamm, 
   Der Oberbürgermeister
   i.A.

   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Die Bereithaltung dieses Bebauungsplanes zu jeder-
   manns Einsicht ist gemäß § 10 (3) BauGB 
   am __________ ortsüblich bekanntgemacht worden.

   Hamm, 
   Der Oberbürgermeister
   i.A.

   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

I. Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1) BauGB
Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) i.V.m. BauNVO
1.1.  Als Art der baulichen Nutzung wird ein Kerngebiet (MK-Gebiet) im Sinne des § 7 BauNVO festgesetzt.
1.2.  Vergnügungsstätten im Sinne des § 7 (2) Nr. 2 BauNVO mit sexuellem Charakter (z.B. Sexkinos, 
Video-Peep-Shows, Live-Darbietungen, Eros-Center etc.), Wettvermittlungsstellen (Wettbüros und 
Wettannahmestellen) sowie Spielhallen aller Art sind gemäß § 1 (9) BauNVO i.V.m. § 1 (5) BauNVO 
unzulässig. Ausnahmsweise können lediglich Tanzlokale / Diskotheken, Freizeitcenter / Entertainmentcenter 
mit Unterhaltungsspielgeräten, Billard, Dart, Bowling, sonstigen manuellen Spielgeräten o.ä. (sämtlich ohne 
eine Ausrichtung auf Geldgewinn / Geldglücksspiel) zugelassen werden.
1.3.  Die gemäß § 7 (2) Nr. 5 BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern 
und Großgaragen sowie zudem Parkhäuser und Großgaragen allgemein sind gemäß § 1 (9) BauNVO i.V.m. § 
1 (5) BauNVO nicht zulässig. Des Weiteren sind die gemäß § 7 (3) Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Tankstellen gemäß § 1 (9) BauNVO i.V.m. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans und 
somit unzulässig.
1.4.  Gemäß § 1 (9) BauNVO i.V.m. § 1 (7) BauNVO sind Wohnungen im Gebiet MK1 nur oberhalb des 
Erdgeschosses und in den Gebieten MK2 und MK3 nur oberhalb des 1. Obergeschosses allgemein zulässig. 
Im Gebiet MK4 sind Wohnungen allgemein unzulässig.
1.5.  Gemäß § 16 (3) BauNVO dürfen in den Gebieten MK3 und MK4 die maximal zulässigen Höhen der 
Gebäudeoberkanten durch untergeordnete Gebäude- und Anlagenteile (z.B. Aufzugaufbauten, technische 
Bauteile o.ä.) um maximal 2 m ausnahmsweise überschritten werden, wenn diese aus betriebstechnischen 
Gründen erforderlich sind.

Bauweise (§§9 (1) Nr. 2 und 2a BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
2.1.  In der in den Gebieten MK1, MK3 und MK4 festgesetzten geschlossenen Bauweise (g) werden gemäß § 
22 (3) BauNVO Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errichtet, es sei denn, dass die vorhandene 
Bebauung eine Abweichung erfordert. Als Ausnahme dürfen im Gebiet MK3 gemäß § 22 (4) BauNVO 
Staffelgeschosse (also Geschosse, die gegenüber dem darunter liegenden Geschoss zurückspringen und 
eine geringere Grundfläche aufweisen), welche ggf. als Nicht-Vollgeschosse oberhalb des zweiten bzw. 
maximal dritten Vollgeschosses errichtet werden, in Abweichung von der geschlossenen Bauweise von den 
seitlichen Gebäudewänden und / oder von der straßenseitig festgesetzten Baugrenze zurücktreten. Dabei 
müssen Staffelgeschosse gegenüber den zu den Seiten der öffentlichen Verkehrsflächen Nassauerstraße und 
Santa-Monica-Platz ausgerichteten Außenwänden des darunterliegenden Vollgeschosses um mindestens 1 m 
zurückweichen, ausgenommen sind hiervon nur Anlagenteile (z.B. Aufzugsbauten, Erschließungsflächen wie 
z.B. Treppenhäuser, technische Bauteile o.ä.).

2.2.  Gemäß § 9 (1) Nr. 2a i.V.m. § 22 (4) BauNVO ist im Bereich des Gebietes MK2 eine abweichende 
Bauweise (a) festgesetzt. Die abweichende Bauweise verpflichtet zur Bildung von Brandgassen in einer Breite 
von 1,00 bis 1,50 m zwischen den Einzelgebäuden. Das Einhalten größerer Abstände ist unzulässig.

Ver- und Entsorgungsleitungen (§ 9 (1) Nr. 13 BauGB)
3.  Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und Telekommunikationsleitungen sind 
unterirdisch zu verlegen.

Fläche für die Erhaltung von Bäumen (§ 9 (1) Nr. 25b BauGB
4.  Der an der Nassauerstraße vorhandene Baum ist zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Sollte er abgängig 
sein, ist der Baum entsprechend fachgerecht zu ersetzen.

II. Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 (1) und (2) BauO 
NRW
Dachgestaltung
a)  Im Baufenster der Gebiete MK1 und MK2 ist die Dachform Satteldach und im Baufenster der Gebiete MK3 
und MK4 die Dachform Flachdach zulässig.
b)  Die Dacheindeckung darf nicht in glänzender oder reflektierender Form und bei Satteldächern nur mit 
Dachziegeln in den Farben Rot oder Braun ausgeführt werden.
c)  Das Flachdach im Gebiet MK3 ist zu begrünen. Das begrünte Dach muss mindestens eine Drän-, Filter- 
und Vegetationsschicht von 10 cm haben und ist mit einheimischen und standortgerechten Arten zu 
begrünen. Ausgenommen sind Dachflächenbereiche, die für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen oder für erforderliche haustechnische Einrichtungen genutzt werden.
d)  Maßnahmen der Dachbegrünung sowie die Anbringung von Photovoltaik- oder Solaranlagen sind generell 
in allen MK-Gebieten (dabei im Gebiet MK1 nur in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde) zulässig.
e)  Die maximal zulässige Gesamtbreite von Gauben und sonstigen Dacheinschnitten darf 9,00 m nicht 
überschreiten. Zur seitlichen Giebelwand ist ein Abstand von mindestens 2,00 m zwischen Gauben- oder 
Dacheinschnittaußenseite und Außenkante des aufsteigenden Mauerwerks einzuhalten.

Gestaltung und Instandhaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke
f)  Flächen, die weder überbaut sind, noch als Wegefläche, Lagerfläche oder Stellplatz dienen, sind als 
Grünflächen (d.h. unversiegelt und größtenteils bepflanzt) anzulegen und zu pflegen. Kies-, Schotter- und 
Steingärten oder vergleichbare monostrukturelle Flächengestaltungen sind unzulässig.
g)  Die Oberflächen von Hofflächen, Stellplätzen oder Fußwegen sind mit luft- und wasserdurchlässigen 
Materialien mit mindestens 25 % Fugenanteil (z.B. Rasenkammersteine, Rasengittersteine, wassergebundene 
Decke, Kies) zu gestalten.

Müllbehälter
h)  Lagerflächen sowie Abstellplätze von Müllbehältern sind der Einsicht von den öffentlichen Verkehrsflächen 
der Südstraße, der Nassauerstraße und des Santa-Monica-Platzes (z.B. durch Begrünungsmaßnahmen) zu 
entziehen.

III. Hinweise
Sonstige Wettvermittlungsstellen
Unter Wettvermittlungsstellen (Wettbüros / Wettannahmestellen) sind besondere Geschäftsräume von 
Konzessionsnehmern, in denen ausschließlich Sportwetten als Hauptgeschäft (auch über 
Selbstbedienungsterminals) vermittelt werden, zu verstehen.

Bodendenkmalschutz
Das Planungsgebiet tangiert in vollem Umfang eine Fläche von archäologischem Belang, hier konkret den 
mittelalterlichen Stadtkern von Hamm im Randbereich des heutigen Santa-Monica-Platzes. Die ausgewiesene 
Fläche liegt dabei zu großen Teilen innerhalb der Abgrenzung eines beantragten Bodendenkmals (AKZ 
4312,0089). Grundsätzlich erfordern sämtliche in Verbindung mit der Umsetzung der Planungen verbundenen 
Bodeneingriffe und (falls notwendig) Abbrüche im Zuge der Maßnahme eine durchgängige archäologische 
Begleitung. Zu Detailabsprachen hinsichtlich der Vorgehensweise hält der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe - Archäologie für Westfalen einen Ortstermin mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf und auf 
Basis der abgeschlossenen Detailplanung mit vorgesehenen Bodeneingriffstiefen vor Beginn der mit der 
Projektumsetzung verbundenen Arbeiten für erforderlich (Ansprechpartner: Herr Essling-Wintzer, Tel. 0251 / 
591-8937 bzw. 0151 / 18263568, Mail: wolfram.essling-wintzer@lwl.org). Im Rahmen dessen kann auch 
festgelegt werden, ob die archäologische Begleitung der in Verbindung mit den Baumaßnahmen stehenden 
Bodeneingriffe von der LWL-Archäologie für Westfalen oder einer archäologischen Fachfirma durchgeführt 
werden wird. In jedem Fall ist für die Dokumentation der durch die Maßnahmen in ihrem Bestand gefährdeten 
Bodendenkmäler ein entsprechendes Zeitfenster einzuräumen. Gemäß § 29 Denkmalschutzgesetz NRW 
(DSchG NW) sind die Kosten der archäologischen Untersuchungen der Baumaßnahme durch den 
Verursacher zu tragen.
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens 
aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Untere 
Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761 / 93750; Fax: 
02761 / 937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in 
unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSchG NW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das 
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz 
zu nehmen (§ 16 (4) DSchG NW).

Baudenkmalschutz
Die Planungen betreffen ein Grundstück innerhalb der mittelalterlichen Stadt und in unmittelbarer Umgebung 
der Baudenkmäler Südstraße 8, 10 und 12 (Nr. 56, 125 und 261 der Denkmalliste der Stadt Hamm). Das 
Errichten von Anlagen in der engeren Umgebung von Baudenkmälern steht nach § 9 (1) DSchG NW unter 
Erlaubnisvorbehalt der Unteren Denkmalbehörde im Benehmen mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
- Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur. Die weitere Planung zur Bebauung bedarf daher der engen 
Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde.

Kampfmittel
Zurzeit liegen keine Hinweise auf Blindgängerverdachtspunkte im Plangebiet vor. Wegen erkennbarer 
Kriegsbeeinflussung (Bombardierung) sind nach heutigem Stand im Zusammenhang mit anstehenden 
Baumaßnahmen abhängig von deren Art und Umfang möglicherweise aber zusätzliche 
Überprüfungsmaßnahmen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Westfalen-Lippe erforderlich (ggf. 
Oberflächendetektionen zu bebauender Flächen, ggf. Bohrlochdetektionen vor Ramm- oder Bohrarbeiten). 
Die Festlegung dieser Maßnahmen erfolgt einzelfallbezogen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.
Generell ist bei allen Baugrundeingriffen erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von Kampfmitteln 
nie ganz ausgeschlossen werden kann. Falls bei Erdarbeiten verdächtige Gegenstände gefunden werden 
oder eine außergewöhnliche Verfärbung des Erdreichs zu bemerken ist, ist sofort telefonisch die Feuerwehr 
(Tel.: 903-250, 903-0 oder Notruf 112) oder die Polizei (Tel.: 916-0 oder Notruf 110) zu kontaktieren.

Altlasten
Gemäß historischer Adressbücher gab es auf dem Flurstück 820 eine chemische Reinigung, es gibt allerdings 
keinen schriftlichen Hinweis darauf, dass hier chemische Reinigungstätigkeiten stattgefunden haben. Gemäß 
Bauakten gab es bis zum Jahr 1922 gewerblich genutzte Wäsche- und Bügelräume, die dann 1922 in ein 
Ladenlokal umgenutzt werden sollten. Dieser Standort ist deshalb im Altlastenkataster mit dem 
Gefährdungsgrad "Verdacht generell ausgeräumt" bewertet worden. Darüber hinaus sind aus der 
Vergangenheit keine altlastenrelevanten Tätigkeiten für das Plangebiet bekannt.

Methanausgasungen
Nach gutachterlichen Feststellungen liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplans in einem 
großflächigen Bereich, in dem aktuell Ausgasungen von Kohlenflözgasen auftreten können (Bereich 
III). Eine Freisetzung von Methan ist insbesondere dann möglich, wenn die abdichtenden Schichten 
des Quartär sowie des Emscher-Mergels durchteuft werden. Es können dann bautechnische 
Maßnahmen wie zum Beispiel eine flächige Gasdränage unter Neubauten oder eine Abführung von 
aufsteigendem Gas zum Beispiel mittels Rigolen, Drainplatten oder Entgasungsleitungen notwendig 
werden. Es wird daher dringend empfohlen, objektbezogene Untersuchungen sowie die 
Konzepterarbeitung von Vorsorge- und Sicherheitsvorkehrungen durch einen Sachverständigen 
durchführen zu lassen. Nähere Informationen können beim Umweltamt eingeholt werden.

Löschwasserversorgung
Eine ausreichende Löschwassermenge ist im Bauantragsverfahren nachzuweisen.

Artenschutz
Eine artenschutzrechtliche Prüfung des Büros Landschaftsökologie & Umweltplanung (Hamm) vom 
26.11.2019 kommt zu dem Ergebnis, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß 
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz prognostiziert werden können. Mögliche Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der Zwergfledermaus, die unter Umständen in dem denkmalgeschützten 
Bestandsgebäude an der Südstraße 10 nicht ausgeschlossen werden können, sind nicht von den 
Planungen betroffen.

DIN-Normen und sonstige Quellen
Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen, VDI-Richtlinien und sonstigen Quellen können 
im Bautechnischen Bürgeramt des Technischen Rathauses, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 
Hamm eingesehen werden.

Kontaktdaten
Die in den Hinweisen angegebenen Kontaktdaten, (Name, Adresse, Fax- oder Telefonnummer) 
haben den Stand vom Januar 2020.

Regelungen für die Stadterhaltung und für den
Denkmalschutz
(§ 9 Abs. 6 und § 172 Abs. 1 BauGB)

 D Fläche mit vermutetem / beantragtem
Bodendenkmal

 D Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale),
die dem Denkmalschutz unterliegen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB )

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen,
z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung 
des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes
(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Gestalterische Festsetzungen/ 
Örtliche Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 4 BauGB und § 89 Abs. 1 BauO NRW)

FD Flachdach

SD Satteldach

Hauptfirstrichtung

weitere Festsetzungen siehe örtliche Bauvorschriften in Textform

Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen)

Aufteilung Straßenquerschnitt

Vorschlag zur Grundstücksteilung

     F+R Fuß- und Radweg

      M Standplatz für vorübergehendes Abstellen von 
Müllgefäßen

Bemaßung

   69,00 vorhandene Geländehöhe über NHN
  j z.B. Oberkante Fahrbahn in m über NHN 

vorhandene Bebauung mit Hausnummer (z.B. 5)

     122 Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

Zeichenerklärung
Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 
Baugesetzbuch (BauGB)
Auszug aus der Planzeichenverordnung (PlanzV)

 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 1 bis 11 der BauNVO)

MK Kerngebiete
(§ 7 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 17 BauNVO)

0,8 Geschoßflächenzahl (GFZ), als Höchstmaß

0,4 Grundflächenzahl (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse

II-III als Mindest- und Höchstmaß

 II zwingend

Höhe der baulichen Anlagen in         m über einem
Bezugspunkt

TH Traufhöhe, z.B. 116,0 m über NHN

FH Firsthöhe, z.B. 124,5 m über NHN

OK Oberkante, z.B. 120,5 m über NHN 
(Normalhöhennull)

Bauweise, Baulinie, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

g Geschlossene Bauweise

Baulinie

Baugrenze

    a abweichende Bauweise

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
(Zweckbestimmung siehe Einschrieb)

Öffentliche Parkfläche

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Erhaltung Bäume

Kennzeichnung in Textform gemäß §9(5)BauGB
Unter den im Geltungsbereich liegenden Flächen ging der 
Bergbau um.
Auch nach Beendigung des Kohleabbaues muss mit 
bergbaulichen Auswirkungen gerechnet werden.

Entwurf zur öffentlichen Auslegung

P


